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Die Grundziige eines Bundesgesetzes
betreffend das Verbot der Doppelbestenerung.

Reterat
von alt Regierungsrat Dr. PAUL SPEISER in DBASEL.

Art. 46 der Bundesvertassung von 1874 weist dem Bunde
«ie Aufgabe zu, iber die civilrechtlichen Verhiltnisse der
Niedergelassenen, sowie gegen Doppelbesteuerung gesetzliche
Bestimmungen zu erlassen. _

Der Bundesrat hat im Jahre 1885 der Bundesversammlung
«den Entwurf eines Geselzes betreffend das Verbot der Doppel-
besteuerung, im Jahre 1887 den Entwurf eines Gesetzes iiber
-die civilrechtlichen Verhiltnisse vorgelegt; letzterer Entwurt
wurde nach sehr langen Beratungen im Jahre 1891 zum Bundes-
geselze erhoben; ersterer Entwurf gelangte nicht zur Geselzes-
kratt, weil sich die beiden Rite tiber wichtige Punkte nicht
-einigen konnten.

Der Bundesrat hat bis jetzt mehrfachen Wiinschen um
Wiederanhandnahme der Materie noch nicht Folge gegeben;
«dagegen hat das Bundesgericht durch eine einlissliche und
sorgfiltice Rechtsprechung zur Abklirung derselben vieles bei-
gelragen, soviel, dass von mehreren Seiten und auch vom
Bundesrate selbst die Frage aufgeworten werden durfte, ob
nicht von einer gesetzlichen Regelung iiberhaupt abgesehen
werden sollte, dies um so mehr, als in Bezug auf einzelne
auch jetzt noch streitige Punkte eine Verstindigung schwerlich
zu erzielen sei, und als die fortwihrende Entwicklung des
kantonalen Steuerrechtes durch die Schranken eines Bundes-
gesetzes vielleicht in unliebsamer Weise gehemmt werden
kénnte.
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Die Angelegenheit ist nun in ein neues Stadium getreten:
durch das Vorgehen einer Vereinigung der Mehrzahl kantonaler
Finanzdirektionen; dieselben traten im Jahre 1900 zu Be--
ratungen zusammen und kamen zum Beschlusse, dass der
Erlass eines Bundesgesetzes wider Doppelbesteuerung wiinsch--
bar sei, einmal, weil nur ein Bundesgesetz die Kenntnis und
Befolgung der massgebenden bundesrechtlichen Grundsitze in
allen Kreisen sichere, sodann, weil auch in Bezug auf ein--
zelne noch streitige oder ungeregelte Punkte Einheit erzielt
werden miisse; um aber den Nachweis zu leisten, dass eine
Verstindigung mdaglich sei, veranlasste die Konferenz die Aus--
arbeitung eines neuen Entwurfes zu einem Bundesgesetze, und
es wurde dieser Entwurf im Jahre 1901 einer eingehenden
Beratung unterzogen.

Das Ergebnis dieser Beratungen fiihrte die Konferenz zur-
Ueberzeugung, dass im wesentlichen Uebereinstimmung der An--
sichten bestehe und dass darum wohl ein neuer Versuch der
Losung der im Jahre 1874, also vor nun nahezu 30 Jahren, dem
Bunde gestellten Aufgabe gewagt werden diirfe.

Die Konferenz wandte sich demnach im Sommer 1901
an den Bundesrat mit dem Gesuche um Wiederanhandnahme
der Angelegenheit und legte den von ihr aufgestellten Entwurf
mit dem Protokolle ihrer Beratungen vor.

Im Einverstindnis mit dem eidgendssischen Justiz--
departemente wird nun auch der Schweizerische Juristenverein,
der im Jahre 1882 durch Erlass der Preisausschreibung iiber
das Verbot der Doppelbesteuerung sich um die Abklirung der
Materie verdient gemacht hat, in der Sache seine Ansicht
aussprechen.

In dem nachfolgenden Referate sollen die Hauptpunkte
der Materie an Hand des neuen Entwurfes besprochen werden..

Der Entwurt des Bundesrates von 1885 und der neue.
Entwurf sind am Schlusse des Referates abgedruckt.

Die Aufgabe.

Art. 46 der Bundesverfassung fordert gesetzliche DBe--
stimmungen gegen ,.Doppelbesteuerung,” und es ist dies der
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Ausdruck, mit welchem von jeher die Anstinde bezeichnet
wurden, die sich zwischen Kantonen unter einander oder
zwischen Kantonen und Sleuerpflichtigen tiber die Steuer-
hoheit ergeben konnen. Demgemiiss bezeichnel sich das
Deutsche Gesetz von 1870, wie auch der Entwurf unseres
Bundesgesetzes, als Gesetz betreffend das Verbot der Doppel-
besteuerung.

Indessen Dbezeichnet dieser Ausdruck die Kompetenz des
Bundes und die Aufgabe des zu erlassenden Bundesgesetzes
-eigentlich nur in negativer und sogar in unvollstindiger Weise.
Allerdings entwickelte sich die Kompetenz der Bundesbehorden
zundchst in Fillen, wo zwel Kantone gegeniiber einem Steuer-
pflichtigen gleichzeitig ihre Steuerhoheit geltend machten, und
-es hatte das Bundesrecht zu statuieren, welchem von den
beiden Kantonen das Besteuerungsrecht mit Ausschluss des
andern zukomme, Allein sehr bald nahmen die Bundes-
behorden auch das Recht fiir sich in Anspruch, zu gunsten
eines Steuerpflichtigen einzuschreiten, der nicht von zwel
Kantonen Dbehelligt wurde, bei dem also nicht Doppel-
besteuerung vorlag, sondern gegentiber welchem ein Kanton
seine Steuerhoheit iiber den Bereich der bundesrechtlich fest-
geselzten Grenze hinaus geltend zu machen versuchte. Heute
steht unzweifelhaft fest, dass das Bundesrecht verletzt ist, wenn
ein Kanton iiber die Grenze seiner Steuerhoheit hinausgreift,
auch wenn kein anderer Kanton von seiner Steuerhoheit
‘Gebrauch macht.

Mit andern Worten: das Gesetz betreffend das Verbot der
Doppelbesteuerung hat eine positive Aufeabe, nimlich die, der
‘Steuerhoheit der Kantone ihr Gebiet zuzuweisen; es handelt
sich um ein Bundesgesetz ,betreffend die Feststellung der
Steuerhoheit der Kantone.“

Es wiirde sich allerdings nicht empfehlen, im Titel des
‘GGesetzes den populiren Ausdruck des Verbotes der Doppel-
besteuerung aufzugeben; dieser Name schliesst sich ja auch
unmittelbar an den Verfassungsausdruck an.

Dagegen haben wir im Gregensatze zum Entwurfe von 1885,
der eben in der Form eines Verbotes redigiert ist (,es ist unter-
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sagt, das ndmliche Steuerobjekt in zwei oder mehr Kantonen
einer direkten Steuer zu unterwerfen®), den Art. 1 des neuen
Entwurfes positiv redigiert (,,..... die Steuerhoheit der Kantone-
erstreckt sich . . ... “).

Bei dieser Redaktion des Art. 1 kann dann auch Art. 9
des Entwurfes von 1885 weggelassen werden.

Die Begrenzung der Aufgabe.

Das deutsche Gesetz wider Doppelbestetierung betrifft nur
die Einkommens- und die Vermdgenssteuer.

Unser Bundesrecht hat von Anfang an auch die Erb-
schaftssteuer in seinen Bereich gezogen, und zwar mit Recht;.
das Bediirfnis ist ein evidentes, und innere Griinde dagegen
bestehen nicht.

Viel eher liesse sich fragen, ob nicht auch andere in-
direkte Steuern (wir zihlen nimlich die Erbschafissteuer zu
den indirekten Steuern, weil hier die Steuerpflicht nicht auf
dem unmittelbaren Befehl des Fiskus basiert, sondern sich an
einen vom Iiskus unabhingigen Vorgang anschliesst) in das.
neue Geselz eingereiht werden sollten; beispielsweise die:
Stempelsteuer.

Das Bediirtnis hiezu kann nicht ohne weiteres bestritten
werden; wir erinnern an die doppelte Belastung des Wechsel-
verkehrs, wenn der Wechsel am Ausstellungs- und am Zahlungs-
orte gestempelt werden muss, und an die Beldstigung des Ver-
sicherungsgeschiiftes, wenn der Kanton der Hauptniederlassung
der Versicherungsgesellschaft und der Kanton, wo der Ver-
sicherungsnehmer wohnt, Stempel erheben.

Das Bundesgericht hat sich bisher gegentiiber beziiglichen’
Beschwerden ablehnend verhalten; der neue Entwurf sieht.
von solchen Bestimmungen auch ab, um die gesetzgeberische
Arbeit nicht zu erschweren. Wir begniigen uns, unsere:
Meinung dahin auszusprechen, dass Art. 46 dem Bundesgerichte
nicht verbietet, auch auf dem Felde der indirekten Steuern
gegen Doppelbesteuerung einzuschreiten.

Der neue Entwurf beschrinkt sich, wie der Entwurt von
1885, auf die Vermogenssteuer, die Einkommenssteuer und
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die Erbschaftssteuer, und zwar behandell er die Erbschafts-
steuer getrennt von den beiden andern Steuern, weil fir sie
gewisse besondere Bestimmungen des (Gesetzes nicht gelten
sollen.

Als selbstverstindlich gill endlich und wird darum im
Entwurfe nicht ausdriicklich ausgesprochen, dass die Begrenzung
der kantonalen Steuerhoheit nicht nur fiir den Fiskus des Kan-
tones verbindlich ist, sondern auch fiir die Gemeindefisci, dass
demnach auch die Gemeinden eines Kantones sich an die kan-
tonale Steuerhoheitsgrenze halten miissen und nieht tiber das
Gebiet ihres Kantones iibergreifen diirfen. Dagégen bleibt den
Kantonen iiberlassen, innerhalh der Kantonsgrenzen die kommu-
nalen Steuerhoheiten gegen einander nach ihrem Ermessen ab-
zugrenzen.

Die Begriindung des Besteuerungsrechtes.

Die richtige Abgrenzung der Steuerhoheit kollidierender
Staalsgewalten sollte sich ergeben aus der richtigen Auffassung
des staatlichen Rechles zur Besteuerung, und wir wollen uns.
der Aufgabe nicht ganz entziehen, iiber das Recht des Staates.
zur direkten Besteuerung und iber die Steuerpflicht des In-
dividuums einiges zu sagen.

Im 18. Jahrhundert kam in der Wissenschaft die Auf-
fassung zur Greltung, dass die Steuer die Gegenleisiung des
Einzelnen fir die Leistungen des Staates an den Kinzelnen
sei; der Einzelne habe an den Staat zu zahlen, weil und soweit
er von den Einrichtungen des Staates Genuss habe — Genuss-
theorie — oder, damit er von dem Staate Sicherheit fiir Person
und Eigentum habe Assekuranztheorie.

Aus dieser Theorie ergibe sich fir unsere Krage, dass
der Staat die Steuerhoheit iiber diejenigen Individuen hat,
die von seinen Leistungen Genuss haben, bezw. iber diejenigen,
denen er Leben und Eigentum sichert, also zum mindesten
iiber alle die, welche in seinem Gebiete Wohnsitz haben, auch
iber die Kremden.

Die gegenwirtig in der Wissenschafl anerkannte Theorie
thut sich etwas darauf zu gute, diese iltere, etwas hausbackene:
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Theorie verdringt zu haben; sie griindet das staatliche Steuer-
recht auf die Staatshoheit, kraft welcher das Gemeinwesen
die zu seiner Existenz und zur Ertillung seiner Aufgaben er-
forderlichen Mittel von seinen Miteliedern erheben dart; der
einzelne ist kraft seiner Angehorigkeit zu dem (Gemeinwesen
verpflichtet, wie sein Blut, so auch sein Gut dem Gemein-
wesen fiir dessen Existenz und fiir dessen Zwecke zur Ver-
fiigung zu stellen und zwar nicht nach dem ja gar nicht genaun
festzustellenden Masse seines wirtschaftlichen Interesses am
Bestande und an den Leistungen des Slaates, sondern nach
dem Masse seiner okonomischen Leistungsfihigkeit.

Diese Theorie ist wegen ihrer ethischen Grundlage ohne
Zweifel viel anziehender, als die Theorie von Leistung und
Gegenleistung, die in ihrer privatwirlschaftlichen Kalkulation
eine hohere Auffassung der staatlichen Gemeinschaft offenbar
vermissen lisst.

Allein, wenn man nun die aus der geltenden Theorie fiir die
Krage der Steuerhoheit sich ergebenden Schliisse zieht und sie
mit den Grundsiitzen, welche in den verschiedenen Staaten
thatsichlich in Bezug auf die Ausiibung des Besteuerungs-
rechles gelten, vergleichl, so zeigt sich eine sehr erhebliche
Differenz zwischen Theorie und Praxis, zwischen Wissenschaft
und Gesetz.

Griindet man das Steuerrecht des Staales gegeniiber dem
Individuum auf ein ethisches Verhiltnis, — es wird als Ver-
gleich etwa die Verpflichtung der Kinder, fir ihre Ellern zu
sorgen, herangezogen — so (riffl die Steuerpflicht ausschliesslich,
oder doch in erster Linie und hauptsichlich, die Staalsange-
horigen; ihnen liegt ja die sittliche Pflicht ob, fiir ihre Heimat
nach Kriften zu sorgen, und zwar nicht nur denen, die in der
Heimat wohnen, sondern auch denen, die sich in der Fremde
befinden. Diese Theorie wiirde mithin zur Aufstellung des
Nationalitits- oder Heimatprinzipes auch im Besteuerungsrechte
fihren, wogegen die Theorie von der Leistung und Gegen-
leistung auf das Territorialprinzip hinweist.

Thatsichlich ist nun aber der geltenden Theorie tiber das
Besteuerungsrecht zum Trotz in der Steuergesetzgebung das
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Territorialprinzip immer mehr zur Herrschatt gekommen;
immer mehr verzichlel der Staal darauf, ein Besteuerungs-
recht gegeniiber denjenigen seiner Angehorigen, die ausserhalb
seines Grebietes wohnen, geltend zu machen, und schon lange
zieht er zu seinen direkten Steuern auch die Fremden heran,
die auf seinem Gebiele wohnen. '

Ziwel Erwigungen haben zu diesem Ergebnisse gefiihrt;
die Staatsgewalt herrscht nur innerhalb des Staatsgebietes
unbeschrinkt:; die Steuerhoheit ruht auf der Gebietshoheit; im
ternern aber wirkt der von der Theorie verworfene Gesichis-
punkt von Leistung und Gegenleistung kriftig mit; der im
Staatsgebiel wohnende, auch der im Staatsgebiet erwerbende
Fremde geniesst die Leistungen des Staates; es ist billig, dass
er durch die Uebernahme der Steuerlast diesem Staate seine
Gegenleistung darbringe; es wiire unbillig, wenn er den Vorteil
der Staatseinrichtungen geniessen diirfte, ohne an den Lasten
der Staatsangehorigen teilzunehmen.

So  steht die moderne direkte Steuergeselzgebung im
wesentlichen auf dem Boden, dass sie die Steuerhoheit nicht
auf die nationale Angehorigkeit basiert, sondern auf die wirt-
schaftliche Zugehorigkeit, wie sie in erster Linie durch den
Wohnsilz iin Staatsgebiete, in zweiter Linie durch die dauernde
wirtschaftliche Thitigkeit oder durch den Grundbesitz im Staats-
oebiete auch ohne Wohnsitz zum Ausdrucke kommt,

Die Steuerhoheit der Kantone.

Die eben dargestellle Entwicklung hat sich In den selb-
standigen Staaten vollzogen, welche ihr Steuersystem nach
der Richtung der modernen Subjekisteuern (direkle Kin-
komiens- und Vermogenssteuer) ausgebildel haben.

7 diesen Staaten gehoren auch die schweizerischen Kantone;
und bei ihnen hatte die Frage der Steuerhoheit seit der Anerken-
nung der freien Niederlassung und der daraus folgenden, immer
wachsenden Differenz zwischen Heimalsort und Wohnort eine
ganz besondere Bedeutung. Auch im Steuerrechte gewann das
Territorialprinzip die Oberhand; der Kanton des Wohnsilzes
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hat die Steuerhoheit. Aber wie in den anderen Staaten ist
auch in der Schweiz das Wohnsitzprinzip nicht rein durch-
getithrt; auch bei uns ist mit bundesrechtlicher Sanktion dem
Gedanken, dass die Steuerpflicht sich aus der wirtschafilichen
Zugehorigkeit ergebe, in den zwel Richtungen weiterer Aus-
druck gegeben worden, dass Grundbesitz oder Geschiftsnieder-
lassung dem betreffenden Kantone in entsprechendem Masse
Steuerhoheit gewihre tiber Personen, welche ihren Wohnsitz
in einem andern Kantone haben.

Der Hauptsatz der Steuerhoheit des Wohnsitzkantons und
diese beiden Nebensitze stehen in unserm Bundesrechte fest.
Was noch streitig ist, sind Nebenpunkte, ndmlich die ganz
scharfe Durchfithrung der Steuerhoheit des Wohnsitzkantons
ohne Abweichungen zu gunsten des Aufenthaltskantons, und die
Frage des Schuldenabzuges bei der Besteuerung des Grund-
besitzes im fremden Kanton.

Die Steuerhoheit des Wohnsitzkantons.

Der Entwurf eines Bundesgesetzes von 1885 statuiert ge-
miss der schon damals im wesentlichen feststehenden bundes-
rechtlichen Praxis als Grundsatz die Steuerhoheit des Wohn-
sitzkantons (Art. 2), ohne den Wohnsitz zu definieren, fiigt
aber sofort bei (Art. 3), dass bei lingerer Dauer auch der
Aufenthalt in einem andern Kanton als demjenigen des ge-
wohnlichen Wohnortes einen  Steuerwohnsitz* begriinden
koénne; dabei werden aber einige Arten von Aufenthall auf-
gezihlt, die keinen Steuerwohnsitz bewirken sollen (Aufenthalt
von Minderjihrigen, Aufenthalt in Heil- oder Strafanstalten).

Demnach anerkennt der Entwurf von 1885 die Moglich-
keit eines Auseinanderfallens von birgerlichem und steuer-
lichem Wohnsitz und braucht fiir letztern den in der Spruch-
praxis der Bundesbehdrden schon frither angewandten Ausdruck
»Sleuerwohnsitz.

Man wird zugeben miissen, dass dieses Vorgehen des
Entwurfes von 1885 nicht geeignet ist, unbedingte Klarheit zu
schaffen; das Hauptprinzip — Wohnsitz — ist im Entwurfe
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nicht definiert, und der Eingriff in das Hauplprinzip — lingerer
Aufenthalt — ermangelt ebenfalls der Prizisierung; prizis
sind nur die Ausnahmen von der Ausnahme — Aufenthalt
der Minderjihrigen und Aufenthalt in Anstalten.

Die Unsicherheit dieser Redaktion erklirt und ent-
schuldigt sich dadurch, dass im Jahre 1885 der bundesrecht-
liche Begritf des Wohnsitzes noch nicht ganz abgeklirt und
namentlich nicht gesetzlich fixiert war, und dass frither, zum
Teil gerade aus diesem Grunde, in der That in gewissen Ver-
hiiltnissen der Aufenthalt als Steuerhoheit begrimdend aner-
kannt worden war.

Seither hat sich aber in der Bundesgesetzgebung ein
wichtiger Fortschritt vollzogen; das Bundesgesetz iiber die civil-
rechtlichen Verhiltnisse der Niedergelassenen vom 25. Juni 1891
hat uns eine einlissliche, gute und klare Definition des Wohn--
sitzes gebracht, und es fragt sich nun, ob nicht diese geselz-
liche Definition des Wohnsitzes auch dem Gesetze wider
Doppelbesteuerung zu Grunde gelegt werden koénne, oder ob
und in welchem Masse neben der Steuerhoheit des Wohnsitz-
kantons eine Steuerhoheit des Aufenthaltskantons, bezw. neben
dem Dbirgerlichen Wohnsilz ein Steuerwohnsitz anerkannt
werden miisse, '

Dass eine unbedingte Uebereinstimmung der Wohnsitz-
definition des Gesetzes tiber die civilrechtlichen Verhiltnisse mit
der Wohnsiltzdefinition des Geselzes wider Doppelbesteuerung
zur Klarheit und zur Rechlssicherheit erheblich beilragen wiirde,
kann nicht bestritten werden; ob und wieweit diese Ueberein-
stimmung moglich sei, wird eine Betrachtung der Definition des
Gesetzes von 1891 an Hand der Art. 3 und 4 desselben zeigen.

Art. 3 bezeichnet als Wohnsitz den Ort, wo jemand mit
der Absicht, dauernd zu verbleiben, wohnt.

Diese Definition eignet sich auch fiir den Wohnsitz in
steuerrechtlichem Sinne; es entspricht der Entwicklung des
Begriffes der Steuerhoheit, dass das Individuum da steuer-
pflichtig sei, wo es mit der Absicht, dauernd zu verbleiben,
wohnt, also in dem Staate, an dem Orte, mit dem es sich
dauernd in Beziehung setzen will.
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Man kann allerdings einwenden, dass die Ankniipfung
von Rechlsfolgen an eine ,Absicht“ unpraktisch sei, weil die
Absicht, als eine Disposition des Innern, im Streitfalle schwierig
zu beweisen sei, demnach sich insbesondere zur Begriindung
und Geltendmachung von Steuerforderungen nicht eigne; fir
diese Forderungen wiirde sich das Requisit des Aufenthaltes
im Gebiete, als einer dusserlich unzweifelhaft festzustellenden
Thatsache, besser eignen, und das umsomehr, als die Polizei-
kontrollen, welche die einfachsle Grundlage der Stleuer-
register sind, sich an den Aufenthalt anschliessen.

Dieses Bedenken hat aber praktisch keine so grosse Be-
deutung; im Zweifel kann die Absicht dauernden Verbleibens
meistens aus der Art des Aufenthaltes, insbesondere der Be-
schiftioung am neuen Orte, erkannt werden. Dass der Ein-
trag in die Polizeiregister an sich nicht den Wohnsitz Dbe-
wirke, hat das Bundesgericht schon wiederholt ausgesprochen.

Art. 3 stellt sodann einige Verhiltnisse auf, in welchen
-der Aufenthalt jedenfalls nicht als Wohnsitz gelten soll, nam-
lich die Unterbringung in einer Erziehungs-, Ptlege-, Heil-
oder Strafanstalt; dass in diesen Fillen auch ein Steuerwohn-
sitz nicht begriindet sein soll, hat das Bundesgericht in neuerer
Zeit wiederholt mit Recht ausgesprochen; Personen in dieser
Lage Dbleiben mit ihrem friitheren Wohnorte in dauernder Ver-
bindung und der sachgemisse EKEntscheid, ob jemand zum
Zwecke seiner Ausbildung oder seiner Verptlegung ausserhalb
seines Wohnortles untergebracht werden soll, und an welchem
Orte, soll nicht beeintrichtigt werden durch die Betiirchtung,
es werden sich an den Wechsel des Aufenthaltes Aenderungen
in den civilrechtlichen Verhiltnissen (insbesondere Vormund-
schaft) und in .der Steuerhoheit anschliessen, dies umso
weniger, als ja im Interesse des Betreffenden &fters auch ein
wiederholter Wechsel des Aufenthaltes geboten ist (Bundes-
gericht i. 5. Passavant, 1901, I, S. 38).

Demgemiss soll auch nach Art. 3 der Aufenthalt zum
Zwecke des Besuches einer Lehranstalt keinen Wohnsitz be-
griinden; auch diese Vorschrift kann sehr wohl fir die Steuer-
hoheit gelten; nur muss in der Praxis der Fall beriicksichtigl



Speiser: Verbot der Doppelbesteuerung. 567

werden, dass ein Schiler am Orte der Lehranstalt eigentlichen
Wohnsitz erwirbt, indem er den bisherigen Wohnsitz férmlich
aufeiebt (Bundesgericht i. S. Wegelin, 1894, S. 714).

Sehr wichtig und gerade in Steuersachen wertvoll ist
sodann die weilere Vorschrift des Art. 3, dass der einmal
begriindete Wohnsitz einer Person bis zum Erwerbe eines.
neuen Wohnsitzes fortdauern soll; diese Bestimmung bietet.
den Kantonen die Maoglichkeit, Steuerpflichtige, welche den
bisherigen Wohnsitz im Kanton verlassen, ohne einen neuen
Wohnsitz zu begriinden, in der Steuerpflicht zu Dbehalten,
wihrend bisher oft der Standpunkt geltend gemacht wurde,
es falle die Steuerpflicht weg, sobald der Pflichtige den Aufent-
halt aufgebe und sich bei der Polizei abmelde; es begiinstigte:
diese Auffassung die Steuerflucht bemittelter ILeute, welche
sich von einem Kur- oder Fremdenorte an den andern be-
geben, ohne irgendwo ihrer Steuerpflicht zu geniigen, indem
sie an diesen Orten nur Aufenthalt, aber keinen Wohnsitz
haben. Fiihrt man den im Bundesgesetze aufgestellten Grund-
satz auch in Steuersachen durch, dass der alte Wohnsitz gilt,
solange kein neuer erworben ist, so werden sich diese Fille:
mindern (Bundesgericht i. S. Paravicini, 1896, 1, S. 8).

Der lelzle Satz des Art. 3 bestimmt, dass niemand an
zwel oder mehreren Orten zugleich Wohnsitz haben konne.
Der Satz ist schon lange eidgendssisches Recht in Abweichung
von der Auffassung einzelner anderer Linder; er hatl sich unter
dem Schulze der Bundesverfassung in dieser Schirfe ent-
wickelt, weil die in Art. 59 der Bundesverfassung aufgestellte
(rarantie des (rerichtsstandes des Wohnortes und die bundes-
rechtliche Proklamation des Wohnortprinzipes im Civilrechte
ohne diese Schirfe ihre durchschlagende Bedeutung verloren
hitten.

So wiinschbar es wire, den Gedanken des einheitlichen,
einzigen Wohnsitzes auch im Steuerrechte aufrecht zu halten,
wird es, so wie das Bundesrecht sich auf diesem (Gebiete:
entwickelt hat, nicht moglich sein, denselben ganz ungeschwicht.
durchzufiihren. Allerdings ist es nicht nétig, die Mehrheit von
Wohnsitzen im Steuerrechie zuzulassen; dagegen hat das
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Bundesrecht, wie frither bemerkt, das Mittel der Abschwiichung
darin gefunden, dass es in gewissen Fillen dem Wohnsitz-
kanton die Steuerhoheit zu gunsten des Aufenthaltskantons
entzogen hat und neben den ordentlichen Wohnsitz einen
Steuerwohnsitz, richtiger gesagl, einen Steueraufenthalt ge-
stellt hat.

Wie weil der Entwurf eines Gesetzes wider Doppel-
besteuerung diese bundesrechtliche Praxis sanktionieren soll,
dartiber wird im folgenden Abschnitte zu sprechen sein.

Wir fahren zunichst in der Betrachtung der Bestim-
mungen des Bundesgesetzes iiber die civilrechtlichen Verhilt-
nisse betreffend den Wohnsitz fort.

Art. 4 dieses (vesetzes regelt eine Anzahl Spezialfille.

Als Wohnsitz der Khefrau gilt der Wohnsitz des Ehe-
manns, als Wohnsitz der in elterlicher Gewalt stehenden
Kinder der Wohnsitz des Inhabers der elterlichen Gewall.

Das Bundesgericht hat diese Sitze wiederholt auch in
Doppelbesteuerungskonflikten zur Richtschnur genommen; in
mehreren Killen, wo der Ehemann in einem andern Kantone
wohnte als seine Familie, hat das Bundesgericht sich fiir die
Steuerhoheit des Kantons entschieden, wo der Ehemann seinen
Wohnsitz hatte (Bundesgericht i. S. Lamazure, 1891, S. 345;
i. S. Gretener, 1895, S. 330).

Man konnte hiegegen einwenden, dass es unbillig sei,
einen Kanton die Lasten tragen zu lassen, welche eine Familie
dem Gemeinwesen auferlegt, ihm dagegen die Steuerhoheit
zu versagen, weil das Familienha,upt anderswo wohnt. Es
ist aber nicht recht ersichtlich, wie eine Teilung der Steuer-
hoheit durchgefithrt werden sollte; und dem Gedanken des
Bundesstaates entspricht die Einheit der Steuerhoheit besser;
der Angehorige soll sich im ganzen DBundesgebiete frei be-
wegen konnen, wenn er einem Bundesteile gegentiber seine
Verpflichtungen erfillt.

Der letzte Absatz endlich von Art. 4 ordnet die Wohn-
sitzverhilinisse der Bevormundeten. Scheinbar wird hier ein
anderer Satz aufgestellt, als der bisher in Bezug auf die Steuer-
hoheit geltende; schon im Jahre 1864 wurde bundesrechtlich
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ausgesprochen, dass die Bevormundelen der Steuerhoheit des
Kantons unterworfen seien, wo sie ihren Wohnsitz haben,
nicht des Kantons, wo die Vormundschaft bestellt ist, und
das Bundesgericht hat diesen Salz immer aufrechl gehalten.
Durch das Bundesgesetz tber die civilrechtlichen Verhiltnisse
der Niedergelassenen hat aber die Materie eine andere Ord-
nung erhalten; allerdings haben nunmehr. die Bevormundeten
Wohnsitz am Sitze der Vormundschaftsbehorde, aber nach
Art. 10 ff. dieses Gesetzes soll die Vormundschaftsbehorde
des Kantons, wo der zu Bevormundende seinen Wohn-
sitz hat, die Vormundschaft Dbestellen, und wenn der Bevor-
mundete seinen Wohnsilz wechsell, soll die Vormundsehaft
an den neuen Wohnsitz tibergehen. ks kann demnach in Zu-

kunft — sofern die Vorschriften des Bundesgesetzes von allen
Kantonen gehandhabt werden — eine Differenz zwischen

Wohnsitz des Bevormundeten und Sitz der Vormundschaft
nicht mehr eintreten, und die Vorschrift des Art. 4, dass die
Bevormundeten am Sitze der Vormundschaftshehorde Wohn-
silz haben, kann auech fiir die steuerrechtlichen Verhiltnisse
acceptiert werden, selbstverstidndlich mit dem schon Dbe-
sprochenen  Vorbehalte des Arl. 3, dass nicht der bloss
voriitbergehende von den Vormundschaftsorganen angeordnete
Wechsel des Aufenthaltes als Wohnsitzwechsel Dbehandelt
werde (Bundesgericht i. S. Passavant, 1901, I, S. 38).

Dies sind die Bestimmungen des Bundesgeselzes tber
die civilrechilichen Verhiltnisse der Niedergelassenen betreffend
den Wohnsilz, und wir wiederholen, dass wir Kkeinerlei
Schwierigkeit sehen, diese Bestimmungen als Normen zur
Losung von Doppelbesteuerungskonflikten anzuerkennen und
in das zu erlassende Gesetz aufzunehmen. Es wird damit ein
gutes Stiick der gesetzgeberischen Aufgabe gemiss der bis-
herigen Praxis gelost und durch die Uebereinstimmung von
Civilrecht und Steuerrecht die Rechtssicherheit und Rechts-
klarheit wesentlich gefordert.
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Die Steuerhoheit des Aufenthaltskantons.

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass der Ent-
wurf von 1885 in Art. 3 neben, oder richtiger gesagt, statt
der Steuerhoheit des Wohnsitzkanlons ,Dbei lingerer Dauer
des Aufenthalts“ eine Steuerhoheit des Aufenthaltskantons an-
erkennt; der Steuerpflichtige soll also in gewissen Fillen, wo
er zeitweise sich von seinem ordentlichen Wohnsitze entfernt,
seiner ordenftlichen Steuerhoheit entzogen und gezwungen
werden, fiir die Dauer seiner Abwesenheit mit der Steuer-
hoheit des Aufenthaltskantons sich einzulassen.

Der Gedanke war uns immer unsympathisch; diese Tei-
lung der Steuerhoheit, als Folge davon, dass ein Steuer-
ptlichtiger, der in einem Teile des Bundesstaates seinen festen
Wohnsitz hat, sich erlaubt oder durch .die Verhiltnisse ge-
zwungen ist, voriibergehend in einem andern Teile des Bundes-
staates Aufenthalt zu nehmen, hat nichts Bundesmiissiges.

Mit Recht hat auch das Bundesgericht in der letzten Zeit
dem in Art. 3 des Entwurfes von 1885 niedergelegten Vor-
behalte zu gunsten des Aufenthaltskantons keine weitere Aus-
dehnung gegeben, in einem Falle geradezu die friihere An-
wendung aufgehoben; inskiinftige sollen Instruktionsoftiziere,
auch wenn sie am Instruktionsorte einen lange dauernden
Aufenthalt zu nehmen haben, der Steuerhoheit des Wohnsitz-
kantons unterstellt bleiben (Bundesgericht i.S. Steinbuch, 1900,
I, 5. 410, entgegen Bundesgericht i. S. Kramer, 1888, S. 1);
es ist auch anzunehmen, dass Privatangestellte, welche von
ihrem Geschiifte an andere Orte zur Ausfiilhrung von Arbeit
geschickt werden (z. B. Monteure), der Steuerhoheit ihres
Wohnsitzkantons unterstellt bleiben.

Unabdnderlich durfte nur die vom Bundesgerichte seit
Iingerer Zeit eingeschlagene und gegeniiber mehrfachen Re-
kursen festgehaltene Praxis sein, dass sogenannte Sommer-
bewohner, d. h. Gutsbesitzer, welche lingere Zeit auf eigenem
Landgute ausserhalb ihres Wohnsitzkantons den Sommer zu-
bringen, wihrend dieser Zeit der Steuerhoheit des Aufenthalts-
kantons fiir Vermdgen und Einkommen unterstellt werden.
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Wir erlauben uns, beziiglich der Kritik dieser bundesgericht-
lichen Entscheidungen auf unsere Bemerkungen in der Zeit-
schrift fiir Schweizerisches Recht, N. F. Band 17, 1898 zu
verweisen.

Der neue Entwurf acceptiert die Praxis des Bundesgerichtes
in dieser Frage, erkennt aber im ibrigen eine Steuerhoheit
des Aufenthaliskantons nicht an; es wird demnach in einem
besondern Art. 4 dem Wohnsitze in Bezug auf die Steuer-
hoheit ¢leichgestellt der Aufenthalt des Steuerpflichligen
wihrend wenigstens 90 Tagen und ununterbrochen in einer
ihm zu Eigentum gehirenden Liegenschaft; dieser Ausnahme
unterliecen mithin nicht nur die Stadtleute, die auf ihremn
Landgute den Sommer zubringen, sondern auch Personen,
welche ihren Wohnsitz auf dem Lande haben, aber den
Winter in der Stadt zubringen; durch das Requisit des
Wohnens im eigenen Hause soll vermieden werden, dass
auch der voriibergehende, lingere Aufenthalt in einem Gast-
hofe oder in einer Mietwohnung zu einer Verschiebung der
Steuerhoheit fihrt; das Requisit der Wohnung im eigenen
Hause beschrinkt diesen Einbruch in die normale Steuer-
hoheit auf die Fille, wo es sich prisumtiv nicht um ein ein-
maliges, sondern wmn ein jihrlich wiederkehrendes Verhdltnis
handelt; denn nur unter dieser Vorausselzung ist die Aus-
nahme tiberhaupt gerechtfertigt.

An der Konferenz der Finanzdirektoren wurde diese
Fassung des Art. 4 des neuen Kntwurfes als zu enge an-
gefochten und fir jeden 90 Tage iibersteigenden Aufenthalt
die Wirkung eines Steuerwohnsilzes angesprochen; man be-
ruft sich darauf, dass manche Fremde den grossern Teil des
Jahres in der Stadt (Genf) zubringen, sowohl zum Vergniigen,
als Im Interesse der Ausbildung der Kinder, aber nicht im
eigenen Hause, sondern in Mietwohnungen; es sei nicht richtig,
in solchen Fillen die Steuerhoheit dem Wohnsitzkantone un-
beschrinkt auf Kosten des Aufenthaltskantons zu {iberlassen.

Es scheint uns, dass bel einer richtigen Auffassung des
Begriffes des Wohnsilzes es den Personen, die regelmissig
den grossern Teil des Jahres in einer Stadt zubringen, schwer

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge XXI. 58
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werden diirfte, nachzuweisen, dass sie ihren Wohnsitz ausser-
halb der Stadt beibehalten haben; das Fallenlassen der Be-
dingung des Wohnens im eigenen Hause wiirde dem (Geselze
die sichere Grundlage, die in der moglichst uneingeschriinkten
Anerkennung des Wohnsitzprinzipes besteht, entziehen: ins-
besondere wire der oben hervorgehobene Satz, dass der
einmal begriindete Wohnsitz bis zum Erwerb eines neuen
fortbesteht, mit einer solchen Abschwichung des Wohnsitz-
prinzipes schwer vereinbar; wie wir gesehen, soll mit dieser
Vorschrift die Steuerflucht von Personen bekiampft werden,
die sich nach auswirts begeben, um in Kurorten zu leben,
wo in der Regel direkte Steuern bei den Fremden nicht er-
hoben werden; wenn nach Art. 4 des Entwurfes aber der
Aufenthalt von mehr als 90 Tagen auswirts, auch wenn er
sich im (Gasthot oder in einer Mietwohnung vollzieht, die
Steuerhoheit des Wohnsitzkantons aufhebt, niitzt die angefiihrte
Bestimmung nichts mehr.

Die auswartige Liegenschaft und der Schuldenabzug.

Dass der Eigentiimer einer ausserhalb seines Wohnsitz-
kantons gelegenen Liegenschaft in Bezug auf Vermogen und
Einkommen der Steuerhoheit des ,, Liegenschaftskantons,* nicht
des Wohnsitzkantons, unterworfen sei, ist altes Recht; miss-
briauchlich ist die Ausdehnung dieses Grundsatzes auf das in
der Liegenschaft enthaltene Mobiliar, sofern es nicht gesetz-
liche Zubehirde der Liegenschaft ist oder Betriebsinventar, in
welch letzterm Falle die Frage im Abschnitte iber die Ge-
schiftsniederlassung zu erortern ist.

Ungeordnet ist dagegen die Frage der Behandlung der
auf der ILiegenschaft des auswirtigen Eigentiimers haftenden
Hypothekarschulden bei der Festsetzung des steuerbaren
Wertes. Die kantonalen Steuergesetze (wie auch die kom-
munalen) behandeln diesen Punkt sehr verschieden; keines
gestattet den Schuldenabzug unbedingt, einzelne verbieten ihn
ganz, andere gestatten eine gewisse Beriicksichtigung, ,,wenn
Unbilligkeiten entstehen wiirden,“ andere erlauben den Abzug,
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wenn die Hypothekarforderung im Kantone versteuert wird,
«einige neuere schreiben die proportionale Verteilung der
Hypothekarschulden auf die Gesamtaktiva des Steuerpflichtigen
vor. Das letztere Verfahren entspricht dem Grundsatze,
welchen das Bundesgericht in einem Erbschattssteuerkonflikte
(Bundesgericht i. S. Dolli, 1884, S. 449) aufgestellt hat.

Bekanntlich hat der Bundesrat im Entwurfe von 1885
auf eine Ordnung dieser Frage nicht eintreten wollen ; sie ist
aber durchaus notwendig, da der jetzige Zustand, wenigstens
in den Kantonen, welche den Schuldenabzug den auswértigen
Liegenschaftsbesilzern ganz versagen, zu einer schweren Rechls-
ungleichheit fithrt. KEs besteht auch gar kein innerer Grund,
warum der Grundsatz, welchen das Bundesgericht in Bezug
auf die Erbschaftssteuer schon im Jahre 1884 mit Recht auf-
gestellt hat, nicht auch fiir die Vermdogenssteuer gelten soll.
Der Bundesrat lehnte die Ordnung dieser Hrage ab, weil er
«den Bund nicht fiir kompetent hielt, den Kantonen ganz all-
gemein den Schuldenabzug zu befehlen, indem dies eine Hrage
-des materiellen Steuerrechtes sei, das der Souverinetit der
Kantone unlerliege, und weil er mift der Vorschrift einer
proportionalen Verteilung eine Kompetenz des Bundesgerichtes
als oberste Steuerrekursinstanz zu schaffen flrchtete, indem
Ofters Streit iiber den Bestand und Wert der Gesamtaktiva
und Gesamipassiva zwischen Kanton und Steuerpflichtigem
entstehen werde, den das Bundesgricht zu schlichten genotigt
sein werde, wenn die neue Vorschrift nicht wertlos bleiben
solle.

Letzteres Bedenken ist nicht unbegrindet, kann aber nicht
zum Verzichte auf die Ordnung der wichtigen Frage von
seiten des Bundes fithren. Das erstere Bedenken dagegen
-entbehrt wohl der Berechligung; die Vorschrift der pro-
portionalen Verteilung der Passiven auf die Akliven ist nicht
ein Eingriff in das materielle Steuerrechti. Ein solcher Ein-
griff ldge allerdings unzweifelhaft vor, wenn das Bundesgesetz
den Kantonen den Schuldenabzug gegeniiber allen Liegen-
schaftseigentiimern vorschreiben, die Besteuerung des Brutto-
wertes der Liegenschaften den Kantonen und Gemeinden unter-
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sagen wiirde; das wiire ein Eingriff in die kantonale Steuer--
souverinetit. Dies soll aber nicht geschehen; sofern Kantone-
oder Gemeinden nach alter Art eine Grundsteuer erheben
wollen, wo der Wert der Liegenschaften als solcher ohne
jede Riicksicht auf die Grundbelastung und die dkonomische
Leistungsfihigkeit des Eigentiimers Steuerobjekt ist, hat der:
Bund weder Recht noch Pflicht, Einsprache zu erheben; denn
die beiden Gesichtspunkte, von denen aus der Bund dem
kantonalen Steuerwesen sein Augenmerk zuzuwenden hat, Ver--
meidung der Rechtsungleichheit und Vermeidung der Doppel--
besteuerung, sind bei einer solchen Grundsteuer ausser Frage.
Wenn aber die Kantone auf den Boden der modernen Rein--
vermogenssteuer iibergetreten sind, so ist es Pflicht des
Bundes, dariiber zu wachen, dass der Gedanke dieser modernen
Steuer, die Besteuerung des Reinvermdigens, nicht nur den
Kantonsangehorigen, sondern auch den durch ihren Liegen-
schaftsbesitz der Steuerhoheit des Kantons unterworfenen aus-
wirtigen Eigentiimern zu gute komme; es ist dies eine Konse-
(quenz des Grundsatzes der Gleichheit vor dem (zeseize, und
ein Bundesgesetz wider Doppelbesteuerung, das eine Regelung:
dieser Frage nicht zu bringen vermochte, wirde auf einen
wesentlichen Fortschritt verzichten.

Art. 6 des neuen Entwurfes stellt also den Satz auf, dass,
wenn der Grundsatz des Schuldenabzugs in einem Kantone:
oilt, er auch den auswirtigen Liegenschaftsbesitzern gegeniiber
geiibt werden muss, und dass zu diesem Zwecke eine pro--
portionale Verteilung der Gesamtschulden auf die Gesamt-
aktiva stattfinden muss.

In analoger Weise soll auch bei der Fesistellung des.
steuerbaren Ertrages der ILiegenschaft vorgegangen werden.

Die auswartige Geschiftsniederlassung.

Es handelt sich hier mm den zweiten Eingriff in die Steuer-
hoheit des Wohnsitzkantons zu gunsten des Kantons, dem ein
Steuerpflichtliger ,,wirtschaftlich zugehorig® ist. Wer ausserhalb-
seines Wohnsilzkantons in einem andern Kanton geschiftliche.
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Niederlassung besitzt, sel es eine Haupt-, sel es eine Zweig-
‘niederlassung, soll fiir Vermogen und Einkommen dieser Ge-
'schéiftsniederlassung letzterm Kantone Steuer zahlen.

Der Satz steht bundesrechilich seit langem fesl; das
Bundesgericht hat ihn im Entscheide i. S. Imhof (1890, S. 627)
mit dem Gesichtspunkt von Leistung und Gegenleistung be-
grtindet : ,dort (d. h. am Orte, wo die Fabrik sich Dbefindet)
geniesst das in den beweglichen, wie unbeweglichen Betriebs-
mitteln, den zu verarbeitenden Rohstoffen und den erzeugten
Waren angelegte Kapital, wie die Arbeitsthitigkeit tiberhaupt,
-den staatlichen Schutz und den Vorteil der staatlichen KEin-
richtungen.

In Bezug auf den Umfang dieser Spezialsteuerhoheit be-
‘steht infolge einer umfassenden Spruchpraxis des Bundes-
gerichtes eine sehr klare Umgrenzung. Die blosse geschift-
liche Thitigkeit ausserhalb des Wohnsilzkantons begriindet
dieses Spezialsteuerdomizil nicht; Arbeiter, die in einer Fabrik
jenseits der Kantonsgrenze zur Arbeit gehen, Angestellte, die
in einem Geschéifte jenseils der Kantonsgrenze angestellt sind,
bleiben fiir ihren Erwerb unter der Steuerhoheit ihres Wohn-
silzkantons; ebenso Handwerker, welche von ihrem Wohn-
und (reschiftssilze aus Arbeit in andern Kantonen austiihren.
Damit das Spezialsteuerdomizil begriindet sei, verlangt die
bundesrechtliche Praxis eine stindige Kinrichtung, eine Werk-
stitte, ein Bureau, eine Fabrik oder ein Geschiift; der Entwurf
von 1885 spricht von™, Niederlassung oder Einrichtung;“ die be-
treffende Niederlassung muss mit geschiftlicher Selbstiandigkeit
-ausgeriistet sein, nicht als blosse Neben- und Hilfseinrichtung
-oder Niederlage erscheinen. Dagegen geht das Bundesgericht
tiber den Begriff der eigentlichen Handelsniederlassung hinaus;
auch Einrichtungen, welche nach dem Standpunkte des ODbli-
gationenrechts nicht als Zweigniederlassungen gelten konnen,
begriinden doch unter obigen Vorausselzungen ein Spezial-
steuerdomizil.

Von dem Satze, dass die blosse Arbeit oder Anstellung
im fremden Kanton keine Steuerhoheit gewihre, hat das
Bundesgericht eine Ausnahme gemacht im Falle Hurtault
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(1879, S. 417); ein Staatsangestellter, der ausserhalb des:
Kantons wohnt, unterliegt beziiglich seines (zehaltes der Steuer--
hoheit des Anstellungskantons; der Entscheid ist als Ausnahme
zu betrachten; die richtige Losung wire, Staatsangestellte wie
andere Angestellie zu behandeln, wogegen dem Staate selbst--
verstindlich frei steht, entweder nur Personen anzustellen,
die in seinem Gebiete wohnen, oder wenigstens fiir gewisse:
Aemter den Wohnsitz im Kantonsgebiete vorzuschreiben.

In der Konferenz der Finanzdirektoren wurde als ein
Nachteil der Steuerhoheit der geschiftlichen Niederlassung:
geltend gemacht, dass wenn jemand im einen Kantone seinen
biirgerlichen Wohnsitz, im andern sein Geschéift habe, er
moglicherweise seinem Wohnsitzkantone (und seiner Wohnsitz--
gemeinde) gar keine Steuern zu zahlen habe, dann ndmlich,
wenn er sein ganzes Vermogen im ausserkantonalen (zeschiifte.
stecken habe und sein ganzes Einkommen lediglich aus dem
Geschifte beziehe; es wurde angeregt, dem Wohnsitzkantone:
unter allen Umstinden die Steuerhoheit wenigstens fiir einen
Teil (etwa '/« oder 1/s3) zuzuerkennen. Es wire dies eine Ab-
schwichung des klaren Grundsatzes, die leicht zu Komplikationen
fithren konnte.

In derselben Konferenz wurde auch darauf hingewiesen,
dass auch die Besitzer landwirtschaftlicher Giiter ausserhalb.
ihres Wohnsitzkantons, sofern sie den landwirtschaftlichen
Beltrieb auf eigene Rechnung besorgen, den Bestimmungen des.
Art. 7 des Entwurfes unterliegen sollen, also der Steuerhoheit des.
Kantons, wo das Gut liegt, nicht nur fiir den Wert der Liegen--
schaft, sondern auch fiir den Wert des landwirtschattlichen
Inventars (Vieh, Vorrdte, Maschinen) unterworfen sein sollen..
Dagegen wird nichts einzuwenden sein.

In einem Punkte hat Art. 7 des neuen Entwurfes gegen--
iber dem Entwurfe von 1885 eine Erweiterung erhalten, die
aber der neuern Praxis des Bundesgerichtes entspricht.

Wenn ein Geschift auf dem Gebiete verschiedener Kan--
tone Niederlassungen hat, ist die Zuscheidung des steuerbaren
Vermdogens und Einkommens an die verschiedenen Steuer--
hoheiten bekanntlich eine sehr schwierige Sache; der einheit--
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liche Geschiftsbetrieb, der auf einem intensiven Zusammen-
arbeiten und Ineinandergreifen der verschiedenen Geschifts-
organe beruht, muss kiinstlich auseinandergerissen werden be-
hufs Feststellung der Steueranteile, und naturgemiss ist jede
Steuerhoheit geneigt, moglichst viel an sich zu ziehen. Wihrend
das Bundesgericht frither seine Intervention zu gunsten des
Steuerpflichtigen abgelehnt hat mit der Begrindung, dass es
sich in solchen Fillen nicht um das Prinzip der Doppel-
besteuerung, sondern um das Quantum der Steuer handle,
hat es im Falle Sarasin Stihelin & Co. c¢. Baselland (1897,
S. b00) die Nolwendigkeit einer Intervention anerkannt. Dem
entsprechend wird im neuen Entwurfe dem Sleuerpflichtigen
in Fillen mehrfacher geschiftlicher Niederlassung das Recht
zugesprochen, {iber die Krage der Verteilung des steuerbaren
Vermogens oder Kinkommens unter die mehrern Steuerhoheiten
das Bundesgericht anzurufen, sofern die Kantone sich tiber
die Zuteilung nicht verstindigen.

Die Aktiengesellschaften und Genossenschaften.

Der Entwurt von 1885 fassle die gleichzeilige Besteuerung
von Aktiondr und Aktiengesellschaft, (renossen und Genossen-
schaft als eine bundesrechtlich unzulissige Doppelbesteuerung
auf und schlug in Art. 5 eine Lodsung vor, wonach Nominal-
kapital und Dividenden bis zu 5 °/6 von den Aktiondren und
(zenossen, und nur der Ueberschuss von der Aktiengesellschaft
und der Genossenschaft versteuert werden sollte.

Bei der Beratung des Entwurfes von 1885 durch die
Bundesversammlung bildete diese Frage eine der Haupt-
schwierigkeiten und fithrte neben der Differenz in der Frage
des Schuldenabzugs zum schliesslichen Scheitern der Vorlage.

Das Bundesgericht hat sich bis zum Erlass eines (zesetzes zur
Entscheidung dieser Frage als nicht befugt erklirt, so dass bis
jetzt diese Art der Doppelbesteuerung nicht als bundesrechts-
widrig gilt und demnach von den Kantonen in steigendem
Masse geiibt wird, immerhin in sehr verschiedener Weise.

Wir verzichten hierorts auf eine einlissliche Erorterung
der Frage und begniigen uns, darauf hinzuweisen, dass, wenn,
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man {berhaupt in der gleichzeiligen Besteuerung von Aktiondr
und Aktiengesellschaft, (enossen und (enossenschaft. eine
Doppelbesteuerung erblicken will, es sich doch nicht in allen
Fillen um eine bundesrechtlich unzulissige Doppelbesleuerung
handeln kann; diese letziere setzt den Konflikt zweier kan-
tonaler Steuerhoheiten voraus, der durch die Bundesgewalt
gelost werden muss; bei der vorliegenden IFrage aber fehlt
dieses Requisit und damit auch die bundesrechtliche Kom-
petenz zum Einschreiten in dem Falle, wo Aktiengesellschaft
und Aktiondr, Genossenschaft und Genosse unter derselben
Steuerhoheit stehen, wenn also, was bei (Genossenschaflen
noch ofters als Dbei Aktiengesellschaften vorkominen wird,
die juristische Person und die physischen Personen gleich-
midssig ihren Wohnsitz in demselben Kanton haben. Strenge
genommen besitzt der Bund keine Befugnis, die gleichzeitige
Besteuerung juristischer Personen und ihrer physischen Teil-
haber zu untersagen oder zu beschrinken, sofern und soweil
Jjuristische Person und physische Personen innerhalh desselben
Kantons Wohnsitz haben: es fehlt der interkantonale Konflikt.

Ohne weileres ist zuzugeben, dass eine Ueberlastung
des in anonymen Erwerbsgesellschaften investierten Kapitals
vorliegl, wenn die Gesellschatt selbst und ihre Teilhaber unter
dasselbe Steuergesetz gestellt werden, ganz besonders bel der
mechanischen Anwendung der Steuerprogression auf die (e-
sellschaften.

Die Abhilfe ist aber schwierig: den Kantonen und Ge-
meinden, wo die Gesellschaft ihren Sitz hat, kann kraft des
Grundsatzes der wirtschaftlichen Zugehorigkeit die Steuerhoheit
iiber sie nichl in zu starkem Masse beschrinkt werden: um-
gekehrt verbietet sich die Entlastung der Teilhaber (Aktionare
und (enossen) beziiglich ihres in (esellschaften angelegten
Kapitals mit Ricksicht auf die Komplikalionen, welche dadurch
fiir die richtlige Ermittelung ihres steuerbaren Vermogens und
Einkommens und fiir die Kontrolle entstehen.

Wir erblicken die richtige Losung der Aufgabe in der
Ablehnung aller Ausnahmsbestimmungen beziiglich der Be-
slteuerung der Aktiondre und der Genossen einerseits und in
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der Aufstellung eines Spezialsteuergeselzes fiir die anonymen
Erwerbsgesellschaflen anderseils. In unsern modernen direkien
Steuern liegt eine sehr feine Entwicklung des Gedankens der
Besteuerung der physischen Personen nach ihrer lLeistungstihig-
keit; der Gedanke ist aber nicht ohne weileres ibertraghar
auf die juristischen Personen; diese sind Kapilalassociationen,
und Kapital ist nicht identisch mit Vermogen, Ertrag ist nicht
identisch mit Einkommen. Will man die besonderen Ver-
hiltnisse der anonymen Krwerbsgesellschatften steuerlich richtig
behandeln, so kann es nur mittelst der Aufslellung hesonderer
Steuergrundsiitze geschehen.

Der neue Entwurt begniigt sich angesichis der jetzigen
Sachlage damil, in Art. 8 den Salz aufzustellen, dass die
gleichzeitige Besteuerung der Gesellschaften und ihrer Teil-
haber nicht als Doppelbesteuerung gelle. Wir glauben nicht,
dass es richtiz wire, mehr als diesen negativen Satz bundes-
rechtlich auszusprechen.

Den Kantonen bleibt damit die Moglichkeit gewahrt, in
dieser schwierigen Steuermalerie nach bessern Losungen zu
suchen.

Die Erbschaftssteuer.

Der neue Entwurt behandell die Erbschaflssteuer in einem
besonderen Artikel. Fiir sie gelten die hinsichllich Vermogens-
und Einkommenssteuer aufgestellten Ausnahmen von der
Steuerhoheit des Wolinsitzkantons im wesentlichen nicht; ins-
besondere kann dem Aufenthallskantone auch bel lingerem
auswirtigen Aufenthalte und Eintritt des Todes am Aufenthalls-
orte eine Steuerhoheit beziiglich der Krbschaft nicht zugesprochen
werden.

Das Bundesgeselz iiber die civilrechtlichen Verhiltnisse
der Niedergelassenen kniipft die Erbfolge an das Recht des
letzten Wohnsitzes des Erblassers, und auch die Eroffnung
der Krbschaft erfolgl fiir die Gesamtheit des Vermogens an
dem letzten Wohnsitze des Krblassers; mit diesen Vorschriften
konnte ein Recht des Aufenthaltskantons auf die Erhebung
der Krbschaflssleuer nicht in Einklang gebrachl werden:; das
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Erbschaftssteuerrecht muss mit dem Erbfolgerecht in Ueber-
einstimmung sein. KEs spricht aber auch eine materielle Er-
wigung gegen eine Ausnahme zu gunsten des Aufenthalis-
kantones; die Erbschaftssteuer ist eine so hohe Steuer, ein
so bedeutender Eingriff des Fiskus in das Privatvermogen,
dass hiezu nur der Fiskus als berechtigt gelten kann, zu
welchem der Erblasser wihrend seines ILebens mittelst des
Wohnsitzes in dauernder Beziehung gestanden hat.

Auch hier, wie bei den periodischen Steuern, wird der
Grundsafz unseres Bundesrechtes, wonach niemand an mehreren
Orten Wohnsitz haben kann, in einzelnen Fillen Schwierig-
keiten ergeben; es ist nicht immer leicht, bei Personen, die
an mehreren Orten lingeren Aufenthalt haben, den Wohnsitz
zu bestimmen; und eine Teilung des Wohnsitzes zwischen
zwel Orten ist selbstverstindlich unmoglich. Es liegt aber
kein Grund vor, wegen der Schwierigkeit des Enischeides in
einzelnen Killen, das Prinzip selber aufzugeben.

Ein einziger Einbruch in das Prinzip der Steuerhoheit des.
Wohnsilzkantons gilt auch fiir die Erbschaftssteuer; es ist die
Steuerhoheit des Liegenschaftskantons:; die Verlassenschaft, in
welcher sich eine ausserhalb des Kantons gelegene Liegenschaft
findet, unterliegt in Bezug auf den Wert dieser Liegenschaft
der Steuerhoheit des Kantons der gelegenen Sache. Die Be-
handlung ‘der auf der Liegenschaft lastenden Schulden ist,
wie oben bemerkt, vom Bundesgerichte schon im Jahre 1884
im Sinne einer proportionalen Verteilung der (esamtschulden
aut die Gesammtaktiven geordnet worden.

Aus der Fassung des Art. 10 ergiebt sich, dass bei einer
(xeschiftsniederlassung im auswirtigen Ksntone eine Steuer-
hoheit dieses Kantons beziiglich der Erbschaftssteuer nicht.
besteht, soweit in derselben nicht Liegenschaften enthalten sind.

- Internationale Doppelbesteuerung.

Der Entwurt von 1885 stellt den Satz auf, dass die Be-
schrinkung der Steuerhoheit der Kantone auch gegentiber den
im Auslande wohnenden Personen gelte; desgleichen diirfe-
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kein Kanton das ausser der Schweiz liegende Grundeigentum
eines Kantonseinwohners mit einer Steuer belegen.

Mit der Annahme dieser Sitze hitte sich die Schweiz aus
eigener Initiative und ohne Vorbehait des (zegenrechtes gegentiber
dem Auslande Beschrinkungen in ihrer Steuerhoheit auferlegt.

Der neue Entwurf will nicht so weit gehen.

Das in der Bundesverfassung aufgestellte Verbot der
Doppelbesteuerung bezweckt im Interesse der freien Nieder-
lassung und des freien Gewerbebelriebs der schweizerischen
Einwohner die Beseitigung der Kollisionen einer kantonalen
Steuerhoheit mit einer andern kantonalen Steuerhoheit; und das
Bundesgesetz wider Doppelbesteuerung beseitigt die Konflikte
durch Abgrenzung der kantonalen Steuerhoheilen unter ein-
ander. Die beziiglichen Bestimmungen sollen selbstverstindlich
nicht nur den Schweizerbiirgern zugute kommen, sondern
auch den Fremden, die in der Schweiz ihren Wohnsitz haben;
der Schulz gegen gleichzeitige Inanspruchnahme von Seiten
zweler kantonaler Steuerhoheiten soll auch ihnen nach Mass-
gabe des Gesetzes geboten werden.

Anders stellt sich aber die Frage in Bezug auf Personen,
welche Imm Auslande wohnen, seien es Angehorige anderer
Nationen, seien es Schweizer, und ferner in Bezug auf die in
der Schweiz wohnenden Schweizer oder Auslinder, welche
im Auslande Grundbesitz oder Geschiflsniederlassungen haben.

Wenn in Bezug auf diese Personen ein schweizerischer
Kanton Steueranspriiche geltend macht, die mit den durch das
Bundesgesetz aufzustellenden Grundsitzen tber die kantonale
Steuerhoheit nicht iibereinstimmen, so entsteht nicht ein inter-
kantonaler Konflikt, sondern ein internationaler; der kantonale
Fiskus greift nicht in das Hoheitsgebiet eines seiner Bundes-
glieder ein, sondern in das Hoheitsgebiel eines fremden Staates.

Es ist von vorneherein fraglich, ob der Bund kompetent.
ist, den Kantonen solche Eingriffe zu verbielen, so lange die
Kantone im Steuerwesen souverin sind und eine ausdriick-
liche Verfassungsbestimmung dem Bund das Recht zum Kin-
schreiten nicht zuspricht. Jedenfalls diirfle der Bund in solchen
Fillen nicht gegen die Kantone einschreiten, wenn sie nach-
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weisen konnen, dass der fremde Staat sich dieselben Ueber-
oriffe erlaubt, wie sie selbst.

Wenn also z. B. ein fremder Staat seinen Angehérigen
gegeniiber den Grundsatz {ibt, sie auch fir Liegenschatten,
die auf Schweizergebiet sind, oder fiir GGeschiiftsniederlassungen
auf Schweizergebiet in Besteuerung zu ziehen, so kénnte der
Bund mit Recht den Kantonen nicht untersagen, gegeniiber
den in seinem Gebiete wohnhaften Angehorigen dieses Staates
unter gleichen Voraussetzungen gleich zu verfahren.

Es wire durchaus erwiinscht, dass, wie die kantonalen
Steuerhoheiten, so auch die nationalen Steuerhoheiten, in ver-
bindlicher Weise abgegrenzt wiirden; das wird aber nicht er-
reicht werden durch Aufstellung gesetzlicher Normen von seiten
-eines Staates, sondern nur durch internationale Vereinbarung
einer Mehrheit von Staaten; der Abschluss solcher Verein-
barungen wird durch einseitige gesetzliche Normierung fiir
einen einzelnen Staat eher hinausgeschoben, als befordert.

In Betreff der Wiinschbarkeit und Wahrscheinlichkeit
solcher internationaler Vereinbarungen tiber Beseiligung der
Doppelbesteuerung ist nun folgendes zu sagen:

Es ist zu unterscheiden zwischen Staaten, welche, gleich
wie die schweizerischen Kantone, auf dem Boden der modernen
direkten Besteuerung von Vermogen und Einkommen (Subjekt-
besteuerung) stehen und Staaten, welche ein ganz anderes
Steuersystem, das System der Objektbesteuerung, haben.

Mit letztern Staaten, insbesondere mit Frankreich, wird
eine Vereinbarung nicht mdoglich sein; zwischen Subjekt-
besteuerung und Objektbesteuerung giebt es keine Verstin-
digung zur Beseitigung der Doppelbesteuerung, es sei denn
beziiglich der Liegenschaften. Wir sehen gerade jetzt, wie
Frankreich durch seine neue LErbschaftssteuergesetzgebung,
kraft deren es alle franzdsischen Wertpapiere, gleichgiiltig,
ob sie zu einem franzosischen oder einem auswirtigen
Nachlasse gehdren, seiner Krbschaftssteuer unterwirtt, zu
einer sehr starken Belastung der Auslinder geschritten
ist, welche in ihrem Vermogen franzosische Wertpapiere
besitzen; es wiirde kaum moglich sein, zu einer inter-
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nationalen Vereinbarung zu kommen, da Frankreich sein
Steuersyslem als solches damit in Frage stellen wiirde.

Mit den Staaten dagegen, welche ihr Steuersystem auf
denselben Boden gestellt haben, wie die schweizerischen Kan-
tone, wire eine Vereinbarung leicht zu erzielen; es sind das
namentlich die deutschen Staaten.

Schon im Jahre 1900 hat Preussen durch ein GGeselz be-
treffend die Vermeidung von Doppelbesteuerungen (18. April
1900), den Finanzminister ermdchtigf, mil andern Staaten
Vereinbarungen zu treffen, welche die Doppelbesteuerung be-
seitigen sollen, und zwar sogar abweichend von den in Preussen
geltenden gesetzlichen Vorschriften. Der Finanzminister wiirde
demgemiiss z. B. die Vorschrift des preussischen Einkommens-
steuergesetzes vertraglich Dbeseitigen koénnen, wonach die
Preussen, wenn sie nicht schon zweil Jahre im Auslande
sich Dbefinden, der preussischen Einkommenssleuer unlerstellt
bleiben. Im Anschlusse an dieses Geselz ist im gleichen Jahre
ein Osterreichisch-preussischer Staatsvertrag zu stande ge-
kommmen, der im wesentlichen auf dem Boden des deutschen
Reichsgesetzes wider Doppelbesteuerung steht, also die Grund-
sitze enthdlt, welche auch in ein schweizerisches Doppel-
besteuerungsgeselz aufgenommen werden.

Das Erbschaftssteuergesetz fiir Elsass-Lothringen von 1900
sodann enthdlt die Ermdchtigung an das Ministerium, unter
dem Vobehalte des (Gegenrechles gewisse Bestimmungen, die
zu internationaler Doppelbesteuerung filhren konnten, ausser
Kraft zu setzen.

Man sieht hieraus, dass der Weg zu internationalen Ver-
stindigungen offen steht, dass es aber gerade darum sich nicht
empfehlen wiirde, wenn die Schweiz einseitig und ohne Vor-
behalt des Gegenrechtes Beschrinkungen der kantonalen
Steuerhoheit dem Auslande gegeniiber aufstellen wirde.

Der neue Entwurf beschrinkt sich darauf, in Art. 12
das Recht der Kantone festzustellen, mit oder ohne Vorbehalt
des Gegenrechtes, die Grundsitze des Bundesgesetzes wider
Doppelbesteuerung im Verhiltnisse zu auswirticen Staaten
zur Anwendung zu bringen.
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Damit soll erstens angedeutet sein, dass die interkanto-
nalen Grundsitze nicht ohne weiteres auch international an-
gewendet werden miissen; sodann soll den Kantonen das
Recht zustehen, dem Auslande gegeniiber nach ihrem Ermessen
zu verfahren, d. h. mit oder ohne Gegenrecht Konzessionen
zu machen; das Interesse der Kantone kann ein verschiedenes
sein, je nach der Zahl ihrer Angehorigen im Auslande oder
der Zahl der Auslinder im eigenen (Gebiete, der Zahl der ge-
schéftlichen Niederlassungen von Auslindern im Kantonsgebiete
oder von einheimischen Industriellen im Auslande.

Ob iber diese Bestimmungen hinaus auch dem Bunde
das Recht und die Anregung gegeben werden soll, mittelst
Staatsvertrigen die internationale Doppelbesteuerung zu be-
seitigen, dariiber werden sich zunichst die Bundesbehorden
selber auszusprechen haben.
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Beilage I.

Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend das
VYerbot der Doppelbesteuerung.

 (Der Bundesversammlung vorgelegt am 6. Mirz 1885.)

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Kidgenossenschaft

in der Absicht, fiir den Bereich der interkantonalen Verhilt-
nisse und der Beziehungen der Kantone zu ihren Ange-
horigen im Auslande die erforderlichen DBestimmungen
gegen Doppelbesteuerung zu treffen;

gestiutzt auf Art. 46 der Bundesverfassung;

im Hinblick ferner auf die Art. 3, 4, 31, 43, 45 und 60 der
Bundesvertassung;

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrates vom 6. Miirz 1885,
beschliesst: |

Art. 1. Es ist untersagt, das nimliche Steuerobjekt in zweil
oder mehr Kantonen einer direkien Steuer zu unterwerfen.

Art. 2. Unter Vorbehalt der durch die folgenden Artikel
geordneten Verhiltnisse darf der Steuerpflichtige fiir seine
Person, sein Vermogen und seinen Erwerb nur in demjenigen
Kantone besteuert werden, in welchem er seinen Wohnsitz hat.

Art. 3. Bei lingerer Dauer kann auch ein Aufenthalt in
einem- andern Kanton als demjenigen des gewdhnlichen Wohn-
ortes einen Steuerwohnsitz begriinden; jedoch nicht fiir Minder-
jahrige und die in Kranken-, Irren- oder Strafanstalten unter-
gebrachten Personen. |

Bevormundete Personen sind an dem Orte steuerpflichtig,
wo sie mit Bewilligung der Vormundschaftsbehorde thatsédchlich
wohnen.

Nutzniessungsgut fdllt da in Besteuerung, wo der Nutzungs-
berechtigte wohnt. Vorbehalten bleibt, sofern es sich um Liegen-
schaften handelt, das Besteuerungsrecht des Kantons der ge-
legenen Sache.
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Art. 4. Von Liegenschaften und den aus ihnen fliessenden
Einkiinften, einschliesslich der Pacht- und Mietzinse, kann die
Steuer nur in demjenigen Kanton erhoben werden, in dessen
(zebiet das betreffende Grundstiick liegt.

Nach der Geletzgebung des zur Steuererhebung zustindigen
Kanlons entscheidet sich die Frage, ob und in welchem Masse
die auf Liegenschaften haftenden Schulden in Abzug gebracht
werden dirfen.

Grundversicherte Forderungen und deren Zinsertrignisse
sind nicht als liegenschaftliches Vermdigen und Einkommen im
Sinne dieses Artikels zu betrachten.

Art. 5. Kaufménnische und gewerbliche Unternehmungen
sollen fiir ihr Vermdgen und ihren Erwerb im Kanton der
(zeschiiftsniederlassung, bezw. nach zulreffendem Verhéltnis in
den Kantonen, wo sie Zweigniederlassungen oder Einrichtungen
besitzen, besteuert werden.

Es haben jedoch die Mitglieder von Alktiengesellschatten
und Genossenschaften den wirklichen Wert der Aktien oder
Anteilsrechte, bis zur Hohe des einbezahlten Betrages, bezw.
Dividenden bis zu 5 %/ dieses Betrages an ihrem personlichen
Wohnsitze zu versteuern.

Bel Berechnung der Vermogens- und Erwerbssteuer einer
Aktiengesellschaft oder (renossenschaft am (zesellschaftssitze
soll der wirkliche Wert der Aktien oder Anteilsscheine bis
sur Hohe des einbezahlten Belrages, bezw. eine Dividende
bis zu 5 %0 dieses Betrages in Abzug gebracht werden.

Art. 6. Die Besteuerung des Erbschaftsantalls und der
Schenkungen auf den Todestall oder unter Lebenden steht fiir
den Wert der Liegenschaften dem Kantone, in welchem sich
diese Dbefinden, fiir den iibrigen Wert der Verlassenschaft
oder Schenkung dem Kanton zu, in welchem der Erblasser
oder Schenker zur Zeit des Todes oder der Schenkung seinen
Wohnsitz hat.

Art. 7. Wer innerhalb eines Steuerzeitraumes seinen
Wohnsitz oder den Ort seiner Geschdftsniederlassung, unter
Anzeige an die zustindige Ortsbehorde, wechselt, schuldet die
Steuer an jedem Orte nur nach Verhiltnis der Dauer seines
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Aufenthaltes oder Geschiftsbelriebes *und kann demgemiss
das von ihm tiber dieses Betreffnis hinaus Bezahlie zuriick-
fordern.

Dabei wird jedoch eine Steuerperiode in Zeitabschnitte
von drei Monalen eingeteilt und ein Quartal zu gunsten des
Ortes, wo es begonnen wurde, fiir voll gerechnet.

Art. 8. Wenn nach Massgabe dieses Geselzes ein Recht
zur Sleuerauflage in einem Kantone nicht besteht, so findet
auch gegeniiber im Auslande wohnenden Personen eine Be-
sleuerung nicht statt,

Desgleichen darf kein Kanton ausser der Schweiz liegen-
des Grundeigentum, das einem Kantonseinwohner zugehort,
oder daraus fliessendes Einkommen milt einer Steuer belegen.

Art. 9. Die nach vorstehenden Bestimmungen begriindete
Zustindigkeit zur Steuererhebung schliesst die Besleuerung des
namlichen Objektes in einem andern Kantone aus, auch wenn
der zustindige Kanton von seinem Sleuerrechle keinen Ge-
brauch machen sollle.

Art. 10. Die Anstinde, welche sich bei der Anwendung
dieses Greselzes ergeben konnen, sowie tiberhaupt alle wegen
Doppelbesleuerung entstehenden Streitigkeilen sind vom Bundes-
gerichte nach dem fir staalsrechtliche Entscheidungen vorge-
schriebenen Verfahren zu erledigen.

Art. 11. Der Bundesrat ist beaufiragt, in Gemassheit der
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874, be-
treffend die Volksabstimmung tiber Bundesgesetze und Bundes-
beschliisse, die Bekanntmachung dieses Gesetzes zu veran-
stalten und den Beginn der Wirksamkeit desselben festzu-
selzen.

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge XXI. 39



Beilage 1.

Entwurf eines Bundesgesetzes
betreﬂ'end das Verbot der Doppelbesteuerung.

(Zu Handen einer Konferenz der kantonalen Finanz-
direktionen aufgestellt von Reg.-Rat Dr. Paul Speiser
in Basel, Mirz 1901.)

Die Bundesversammlung der schweizerischen Eidgenossen-
schaft in Ausfiihrung von Art. 46, Absatz 2 der Bundesver-
fassung beschliesst: _

Art. 1. Unter Vorbehalt der in diesem (zeselze enthaltenen
Ausnahmen erstreckt sich die Steuerhoheit der Kantone be-
ziiglich der Vermdogenssteuer und der Einkommenssteuer auf
die physischen und juristischen Personen, welche im betreffenden
Kantone ihren Wohnsitz haben.

Niemand kann von mehreren Kantonen gleichzeilig in
Bezug auf denselben Vermogens- oder Einkommensteil der
Vermogens- oder Einkommenssteuer unterworfen werden.-

Art. 2. (Art.3 und 4 des Bundesgesetzes betreffent die civil-
rechtlichen Verhilinisse der Niedergelassenen vom 25. Juni 1891.)

Der Wohnsitz im Sinne dieses Gesefzes befindet sich an
dem Orte, wo jemand mit der Absicht, dauernd zu ver-
bleiben, wohnt.

Die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-,
Pfleg-, Versorgungs-, Heil- oder Strafanstalt begriindet fir
dieselbe keinen Wohnsitz im Sinne dieses Gesetzes: ebenso
wenig der Aufenthalt an einem Orle ausschliesslich zum
Zwecke des Besuches einer Lehranstalt.

Der einmal begrindete Wohnsilz einer Person dauert
bis zum Erwerbe eines neuen Wohnsilzes fort.

Niemand hat an zwei oder mehreren Orten zugleich
seinen Wohnsilz.
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Als Wohnsilz der Ehefrau gilt der Wohnsitz des Ehe-
mannes. '

Als Wohnsitz der in elterlicher Gewalt slehenden Kinder
oilt der Wohnsitz des Inhabers der ellerlichen Gewallt.

Als Wohnsitz der unter Vormundschafl stehenden Personen
oilt der Sitz der Vormundschafisbehorde.

Art. 3. Hort der Wohnsitz einer Person infolge Aufgabe
desselben oder infolge Todes innerhalb des Steuerjahres auf,
so hort auch die bisherige Steuerhoheit auf, und es kann der
bisherige Wohnsitzkanton die Steueranspriche fir das be-
(reffende Steuerjahr nur nach Massgabe der Dauer des Wohn-
sitzes geltend machen. Dem enlsprechend kann auch der
neue Wohnsitzkanton seine Steuerhoheit nur nach Massgabe
der Dauer des neuen Wohnsitzes ausiiben.

Art. 4. Dem Wohnsilze wird in Bezug auf die Steuer-
hoheit gleichgestellt der Aufenthall eines Steuerpflichligen
ausserhalb seines Wohnsitzkantons in einer ihm zu EKigentum
cehorenden Liegenschaft, sofern dieser Aufenthall ununter-
brochen wenigstens 90 Tage dauert. Wihrend der Dauer
dieses Aufenthaltes sleht die Steuerhoheil demr Aufenthalls-
kantone mit Ausschluss des Wohnsitzkantones zu.

Art. b, Die Steuerhoheit des Wohnsilzkantons (bezw.
des Aufenthaltskantons im Falle des Art. 4) erstreckt sich
unter Vorbehalt der Bestimmungen der Artikel 6 und 7 auf
das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermogen des
Steuerpflichtigen, ferner auf dessen gesamten Erwerb, es sei
derselbe im Wohnsilzkantone oder ausserhalb desselben er-
worben worden, und auf dessen aus beweglichem oder un-
beweglichem Vermogen fliessendes Finkommen.

Art. 6. Der Eigenttimer einer ausserhalb seines Wohnsitz-
kantons gelegenen Liegenschaft ist in Bezug auf das in derselben
angelegte Vermogen und das daraus fliessende Einkommen
(einschliesslich des aus dem Verkaufe oder der Wertzunahme
derselben erwachsenden Gewinnes) der Steuerhoheit des
Kantons unterworfen, in welchem die lLiegenschaft gelegen
ist, und es hat sich der Wohnsitzkanton der Besteuerung des
beztiglichen Vermogens- oder Kinkommensleiles zu enthalten.
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Gilt in dem Kantone, wo die Liegenschaft gelegen isi,
bei der Vermogenssteuer der Grundsatz des Schuldenabzuges,
soist er auch den auswiirts wohnhatten Liegenschaftseigentiimern
gegeniitber anzuwenden; fiir die Ermittelung des steuerbaren
Wertes der Liegenschaft eines auswirls wohnhatten Kigen-
tiimers sind die auf derselben lastenden Hypolhekarschulden
im Verhiltnisse der Gesamlschulden des Eigenliimers zu dessen
Gesamivermogen vom Werle der Liegenschaft in Abzug zu
bringen, und es fillt nur der so ermittelte Reinvermogenswert
der Liegenschaft in Besteuerung; der Kigentiimer hat den be-
ziiglichen Nachweis zu leisten.

Bei der Feststellung des steuerbaren Ertrages der Liegen-
schaft ist in analoger Weise die Verzinsung der auf ihr
lastenden Hypothekenschulden in Berechnung zu ziehen.

Art. 7. Der Inhaber, Teilhaber oder Kommanditir eines
ausserhalb des Wohnsilzkantons belriebenen Handels- oder
Fabrikalionsgeschifies oder Gewerbes ist in Bezug auf das
in diesem Belriebe enthallene Vermogen und den daraus
fliessenden Erwerb oder.Gewinn der Steuerhoheit des Kantons
unterworfen, -in welchem sich die geschiiftliche oder gewerb-
liche Niederlassung befindet, und es hat sich der Wohnsilz-
kanton der DBesteuerung der beziiglichen Vermogens- oder
IKinkommensteile zu enthallen.

Beziiglich der Fesstellung des steuerbaren Reinvermogens
und Reineinkommens gelten die Vorschriften des Art. 6,
Absatz 2 und 3.

Hat ein geschiiftliches oder gewerbliches Unternehmen
Niederlassungen im Gebicle mehrerer Kantone, so kann der
Inhaber verlangen, dass die Kantone sich iiber die Zuleilung
des steuerbaren Vermogens und Kinkommens an die ver-
schiedenen Steuerhoheiten vor der Feststellung der Steuer-
belrige verstindigen; sofern eine solche Verstindigung nicht
stattfinden kann, enlscheidet auf Anrufen des Inhabers oder
eines Kantons iiber die Zuleilung das Bundesgericht.

Art. 8. Beziiglich der Steuerhoheit iiber Aktiengesell-
schaften, Kommanditaktiengesellschaften und (Genossenschafien
gelten die Vorschriften dieses Gesetzes, inshesondere des Art. 7.
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Die gleichzeitige Besteuerung der genannten Gesellschaften
und der Milglieder derselben (Aktliondire, Genossen) fir ihr
in der Gesellschaft enthaltenes Vermogen und ihr aus der-
selben gezogenes Einkommen gilt nicht als Doppelbesteuerung.

Art. 9. Nulzniessungsgut unterliegt in Bezug auf die Ver-
mogenssteuer der Steuerhoheit des Kantons, in welchem der
Eigentimer seinen Wohnsitz hat, in Bezug auf die Einkommens-
stener der Steuerhoheit des Kantons, in welchem der Nulz-
niessungsberechtigte seinen Wohnsilz hat.

Art. 10. In Bezug auf die Erbschaftssteuer steht die Steuer-
hoheit dem Kantone zu, in welchem der Krblasser seinen letlzten
Wohnsitz (Art. 2) hatte. Dieser Grundsatz gilt auch beziiglich
der Schenkungen auf Todesfall; bei Schenkungen unter Lebenden
ist der Wohnsitz des Schenkers massgebend.

 Befindet sich in der Verlassenschaft eine Liegenschaft,
welche in einem andern Kantone, als demjenigen, wo der Krb-
lasser seinen letzten Wohnsitz hatte, gelegen ist, so steht die
Steuerhoheil dem Kantone zu, in welchem dieselbe gelegen
isl, und es hal sich der Wohnsitzkanlon der Besteuerung des
beziiglichen Iirbschaftsteiles zu enthalten; beziiglich des Schulden-
abzuges ist nach Art. 6 Absalz 2 zu verfahren.

Art. 11. Streitigkeiten, welche sich bei der Anwendung
dieses (zeselzes, sowie iiberhaupt wegen Doppelbesteuerung
ergeben, sind vom Bundesgerichte nach dem fir staalsrechtliche
Streitigkeiten geltenden Verfahren zu erledigen. Die Klage
wegen Doppelbesteuerung kann sowohl von_der zur Besteuerung
herangezogenen Person, als von einem der beleiliglen IKanlone
erhoben werden; das Bundesgericht hat simtliche beteiligte
Kantone zur Vernehmlassung einzuladen.

Art. 12. Es steht den Kantonen frei, die Grundsiitze dieses
Geselzes mil oder ohne den Vorbehalt des Gegenrechtes im
Verhiiltnisse zu auswiirtigen Staaten zur Anwendung zu bringen.

— . L L ——



	Die Grundzüge eines Bundesgesetzes betreffend das Verbot der Doppelbesteuerung

